
2. Satzung zur Änderung der Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Sachsen-Anhalt 
Beschluss der Kammerversammlung vom 03.11.2007 

  Seite 1 von 30 

2. Satzung zur Änderung der Weiterbildungsordnung 
 
 
 

Die Kammerversammlung der Ärztekammer Sachsen-Anhalt hat am 03. November 
2007 beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
 

Die Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Sachsen-Anhalt in der Neufassung 
vom 14. Dezember 2005, zuletzt geändert durch Beschluss der 
Kammerversammlung vom 04. November 2006, wird wie folgt geändert: 
 
 
1.)  Im Inhaltsverzeichnis erhält 
 
 Abschnitt B 12. Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin  
 folgende Fassung: 
 
 12. GEBIET INNERE MEDIZIN UND ALLGEMEINMEDIZIN ............................................................ 

INHALTE DER BASISWEITERBILDUNG FÜR DIE IM GEBIET ENTHALTENEN FACHARZTKOMPETENZEN 
12.1, 12.2 UND 12.3: ................................................................................................................ 

12.1 FACHARZT / FACHÄRZTIN FÜR INNERE UND ALLGEMEINMEDIZIN ................................................... 
12.2 FACHARZT / FACHÄRZTIN FÜR INNERE MEDIZIN .......................................................................... 
12.3.1 FACHARZT / FACHÄRZTIN FÜR INNERE MEDIZIN UND ANGIOLOGIE ................................................ 
12.3.2 FACHARZT / FACHÄRZTIN FÜR INNERE MEDIZIN UND ENDOKRINOLOGIE UND DIABETOLOGIE .......... 
12.3.3 FACHARZT / FACHÄRZTIN FÜR INNERE MEDIZIN UND GASTROENTEROLOGIE ................................. 
12.3.4 FACHARZT / FACHÄRZTIN FÜR INNERE MEDIZIN UND GERIATRIE................................................... 
12.3.5 FACHARZT / FACHÄRZTIN FÜR INNERE MEDIZIN UND HÄMATOLOGIE UND ONKOLOGIE ................... 
12.3.6 FACHARZT / FACHÄRZTIN FÜR INNERE MEDIZIN UND KARDIOLOGIE............................................... 
12.3.7 FACHARZT / FACHÄRZTIN FÜR INNERE MEDIZIN UND NEPHROLOGIE ............................................. 
12.3.8 FACHARZT / FACHÄRZTIN FÜR INNERE MEDIZIN UND PNEUMOLOGIE ............................................. 
12.3.9 FACHARZT / FACHÄRZTIN FÜR INNERE MEDIZIN UND RHEUMATOLOGIE ......................................... 
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2.)  Abschnitt A Paragraphenteil wird wie folgt geändert: 
 
a) In § 3 wird folgender Absatz 6 angefügt: 
 
„(6) Für die gemäß §§ 18, 18a, 18b und 19 erworbenen Bezeichnungen gelten die 
Absätze 1 bis 5 entsprechend.“ 
 
b) § 4 Abs. 4 Satz 5 wird gestrichen. 
 
c) In § 4 Abs. 6 werden nach dem Wort „beträgt“ die Worte „, soweit in Abschnitt B 
nichts anderes geregelt ist“ gestrichen. 
 
d) Die bisherigen §§ 18 und 19 werden durch die nachfolgenden §§ 18, 18a, 18b, 
18c und 19 ersetzt: 

 § 18 
Weiterbildung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union und in anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 

Für die Anwendung der §§ 18 bis 18c gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. Ausbildungsnachweis 

„Ausbildungsnachweise“ sind Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige Befähigungsnachweise, die 
von einer zuständigen Behörde eines Mitgliedstaates für den Abschluss einer überwiegend in der 
Europäischen Union absolvierten Ausbildung ausgestellt werden. 

2. Zuständige Behörde 

„Zuständige Behörde“ ist jede von den Mitgliedstaaten mit der besonderen Befugnis ausgestattete 
Behörde oder Stelle, Ausbildungsnachweise und andere Dokumente oder Informationen auszustellen 
bzw. entgegenzunehmen sowie Anträge zu erhalten und Beschlüsse nach der Richtlinie 2005/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen (Amtsblatt der Europäischen Union vom 30. September 2005) zu fassen. 

(1) Wer als Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum einen 
Ausbildungsnachweis für eine Weiterbildung besitzt, der nach der Richtlinie 2005/36/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen oder nach dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 
gegenseitig anerkannt wird, erhält auf Antrag das Recht zum Führen einer dieser 
Weiterbildungsordnung entsprechenden Bezeichnung. Die gegenseitig anzuerkennenden 
Ausbildungsnachweise sind dem Anhang V der Richtlinie 2005/36/EG sowie den entsprechenden 
Ergänzungen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum für die Staaten 
Liechtenstein, Island und Norwegen zu entnehmen. 

(2) Stimmt bei Antrag eines Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder 
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum die 
Bezeichnung eines Ausbildungsnachweises nicht mit der für den betreffenden Staat im Anhang V 
der Richtlinie 2005/36/EG oder in dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 
aufgeführten Bezeichnungen überein und wird eine Bescheinigung der zuständigen Behörde oder 
Einrichtung vorgelegt, so erhält er eine Anerkennung für eine entsprechende Kompetenz und das 
Recht zum Führen einer dieser Weiterbildungsordnung entsprechenden Bezeichnung. 
Aus dieser Bescheinigung muss hervorgehen, dass der betreffende Ausbildungsnachweis den 
Abschluss einer Weiterbildung entsprechend den Bestimmungen des Anhangs V der Richtlinie 
2005/36/EG oder dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum bestätigt oder von 
dem ausstellenden Mitgliedstaat oder Vertragsstaat mit demjenigen Ausbildungsnachweis 
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gleichgestellt wird, der im Anhang V der Richtlinie 2005/36/EG oder in dem Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum aufgeführt ist. 

(3) Die von dem Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in einem der 
anderen Mitglied- oder Vertragsstaaten abgeleistete Weiterbildungszeit, die noch nicht zu einem 
Ausbildungsnachweis gemäß Absatz 1 Satz 1 geführt hat, ist nach Maßgabe des § 10 auf die in 
dieser Weiterbildungsordnung festgesetzten Weiterbildungszeiten ganz oder teilweise 
anzurechnen. 
Dasselbe gilt für die Weiterbildungszeit, welche durch eine von der zuständigen Behörde eines 
Mitglied- oder eines anderen Vertragsstaates ausgestellten Ausbildungsnachweis, der nicht unter 
die Regelungen des Absatz 1 fällt, belegt ist, soweit diese Weiterbildungszeit der nach dieser 
Weiterbildungsordnung vorgeschriebenen Mindestdauer der Weiterbildung entspricht. 
Dabei ist die im anderen Mitglied- oder Vertragsstaat erworbene Berufserfahrung und dort 
durchgeführte Zusatzausbildung zu berücksichtigen. 
 

 § 18a 
Anerkennung erworbener Rechte 

Als ausreichenden Nachweis erkennt die Ärztekammer bei Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union deren von Mitgliedstaaten ausgestellten Ausbildungsnachweis an, der die 
Aufnahme fachärztlicher Tätigkeit gestattet, auch wenn dieser Ausbildungsnachweis nicht alle 
Anforderungen an die Ausbildung nach den Artikeln 24 und 25 der Richtlinie 2005/36/EG erfüllt, 
sofern dieser Nachweis den Abschluss einer Ausbildung belegt, der vor den in Anhang V 
Nummern 5.1.1. und 5.1.2. der genannten Richtlinie aufgeführten Stichtagen begonnen wurde, 
und sofern ihnen eine Bescheinigung darüber beigefügt ist, dass der Inhaber während der letzten 
fünf Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung mindestens drei Jahre lang ununterbrochen 
tatsächlich und rechtmäßig die betreffenden Tätigkeiten ausgeübt hat. 

§ 18b 
Anerkennung von Drittlanddiplomen 

Einem Ausbildungsnachweis gleichgestellt ist jeder in einem Drittland ausgestellte 
Ausbildungsnachweis, sofern der Arzt in dem betreffenden Beruf drei Jahre Berufserfahrung im 
Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates, der diesen Ausbildungsnachweis nach Art. 2 Abs. 2 der 
Richtlinie 2005/36/EG anerkannt hat, besitzt und dieser Mitgliedstaat diese Berufserfahrung 
bescheinigt. 

§ 18c 
Verfahren für die Anerkennung der Berufsqualifikationen gemäß §§ 18, 18a und 18b 

(1) Die Ärztekammer erteilt auf Anfrage einem Arzt Auskunft zur Weiterbildungsordnung und zum 
Verfahren. 

(2) Die Ärztekammer bestätigt dem Arzt binnen eines Monats den Empfang der Unterlagen und teilt 
ihm gegebenenfalls mit, welche Unterlagen fehlen. Das Verfahren für die Prüfung eines Antrags 
auf Zulassung zur fachärztlichen Tätigkeit muss innerhalb kürzester Frist abgeschlossen werden, 
spätestens jedoch drei Monate nach Einreichung der vollständigen Unterlagen des Arztes; die 
Entscheidung muss begründet werden. Diese Frist kann in Fällen, die unter die Kapitel I und II des 
Titels III der Richtlinie 2005/36/EG fallen, um einen Monat verlängert werden. 

(3) Auf das Verfahren finden in den Fällen des Art. 14 Abs. 1 Buchstaben a) bis c) der Richtlinie 
2005/36/EG die Bestimmungen der §§ 10, 12-16 entsprechend Anwendung. 

§ 19 
Weiterbildung außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und außerhalb der 

anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

(1) Eine Weiterbildung in Staaten außerhalb der Europäischen Union oder außerhalb der anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum kann ganz oder teilweise 
angerechnet werden, wenn sie den Grundsätzen dieser Weiterbildungsordnung entspricht und eine 
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Weiterbildung von mindestens 12 Monaten in einer angestrebten Bezeichnung in der Bundesrepublik 
Deutschland abgeleistet worden ist. Gleiches gilt für die Weiterbildung in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, wenn sie von einem Arzt abgeleistet wurde, der nicht Staatsangehöriger eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates ist. Auf das Verfahren 
der Anerkennung finden die §§ 11 bis 16 entsprechende Anwendung. 

(2) Im Übrigen sind die durch die Europäische Union und die Bundesrepublik Deutschland 
vertraglich eingeräumten Rechtsansprüche, insbesondere in dem Abkommen über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, zu berücksichtigen. 



2. Satzung zur Änderung der Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Sachsen-Anhalt 
Beschluss der Kammerversammlung vom 03.11.2007 

  Seite 5 von 30 

3.)  Unter „Begriffserläuterungen für die Anwendung im Rahmen der 
 Weiterbildungsordnung“ werden bei dem Begriff „Ambulanter Bereich“ am 
 Ende die Worte „, Medizinische Versorgungszentren“ angefügt. 
 
4.) In Abschnitt A wird unter „Allgemeine Bestimmungen für die Abschnitte B  
 und C“ der letzte Anstrich im Punkt 1. „dem Impfwesen“ gestrichen.  
  Es wird folgender Punkt 1 a. eingefügt und wie folgt gefasst: 
  Die Prävention durch Schutzimpfungen gemäß den Empfehlungen der  
  Ständigen Impfkommission gehört zum Inhalt aller Fachgebiete. 
 
5.)  Abschnitt B Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen wird wie 
 folgt geändert:  
 
a) Die Tabelle wird in Zeile 13 wie folgt geändert: 
 
Innere Medizin und Allgemeinmedizin 12.1 FA Innere und Allgemeinmedizin (Hausarzt) 

12.2 FA Innere Medizin  
12.3.1 FA Innere Medizin und Angiologie 
12.3.2 FA Innere Medizin und Endokrinologie und 
 Diabetologie 
12.3.3  FA Innere Medizin und Gastroenterologie 
12.3.4 FA Innere Medizin und Geriatrie 
12.3.5 FA Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie 
12.3.6 FA Innere Medizin und Kardiologie 
12.3.7 FA Innere Medizin und Nephrologie 
12.3.8 FA Innere Medizin und Pneumologie 
12.3.9 FA Innere Medizin und Rheumatologie 

 
b) In 3. Gebiet Arbeitsmedizin werden im Absatz Weiterbildungszeit nach den Worten 
„24 Monate“ die Worte „im Gebiet“ eingefügt. 
 
c) In 6. 1 Facharzt/ Fachärztin für Allgemeine Chirurgie wird im Absatz 
Weiterbildungszeit im dritten Spiegelstrich das Wort „diesen“ durch die Worte 
„Allgemeiner Chirurgie“ ersetzt. 
 
d) 12. Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin wird wie folgt neu gefasst: 
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12. Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 

Definition: 
Das Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin umfasst die Vorbeugung, (Früh-) Erkennung, 
konservative und interventionelle Behandlung sowie Rehabilitation und Nachsorge der 
Gesundheitsstörungen und Erkrankungen der Atmungsorgane, des Herzens und Kreislaufs, der 
Verdauungsorgane, der Nieren und ableitenden Harnwege, des Blutes und der blutbildenden Organe, 
des Gefäßsystems, des Stoffwechsels und der inneren Sekretion, des Immunsystems, des Stütz- und 
Bindegewebes, der Infektionskrankheiten und Vergiftungen sowie der soliden Tumoren und der 
hämatologischen Neoplasien. Das Gebiet umfasst auch die Gesundheitsförderung und die 
hausärztliche Betreuung unter Berücksichtigung der somatischen, psychischen und sozialen 
Wechselwirkungen und die interdisziplinäre Koordination der an der gesundheitlichen Betreuung 
beteiligten Personen und Institutionen.  

Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin ist die Erlangung von 
Facharztkompetenzen 12.1, 12.2 und/oder 12.3 nach Ableistung der vorgeschriebenen 
Weiterbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte. 

Inhalte der Basisweiterbildung für die im Gebiet enthaltenen Facharztkompetenzen 12.1, 12.2 
und 12.3: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- der Gesundheitsberatung, der Früherkennung von Gesundheitsstörungen einschließlich 
Gewalt- und Suchtprävention, der Prävention, der Einleitung und Durchführung 
rehabilitativer Maßnahmen sowie der Nachsorge 

- der Erkennung und Behandlung von nichtinfektiösen, infektiösen, toxischen und 
neoplastischen sowie von allergischen, immunologischen, metabolischen, 
ernährungsabhängigen und degenerativen Erkrankungen auch unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten dieser Erkrankungen im höheren Lebensalter 

- den Grundlagen der gebietsbezogenen Tumortherapie 
- der Betreuung palliativmedizinisch zu versorgender Patienten 
- der Indikationsstellung, sachgerechten Probengewinnung und -behandlung für 

Laboruntersuchungen und Einordnung der Ergebnisse in das jeweilige Krankheitsbild 
- geriatrischen Syndromen und Krankheitsfolgen im Alter einschließlich der 

Pharmakotherapie im Alter 
- psychogenen Symptomen, somatopsychischen Reaktionen und psychosozialen 

Zusammenhängen einschließlich der Krisenintervention sowie der Grundzüge der 
Beratung und Führung Suchtkranker 

- Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen 
- ernährungsbedingten Gesundheitsstörungen einschließlich diätetischer Behandlung 

sowie Beratung und Schulung 
- den Grundlagen hereditärer Krankheitsbilder einschließlich der Indikationsstellung für 

eine humangenetische Beratung 
- der Indikationsstellung und Überwachung physikalischer Therapiemaßnahmen 
- der gebietsbezogenen Arzneimitteltherapie 
- der Erkennung und Behandlung akuter Notfälle einschließlich lebensrettender 

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen und Wiederbelebung 
- der Bewertung der Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit, der Arbeitsfähigkeit, der Berufs- 

und Erwerbsfähigkeit sowie der Pflegebedürftigkeit 
- der intensivmedizinischen Basisversorgung 

Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 
- Durchführung und Dokumentation von Diabetikerbehandlungen einschließlich 

strukturierter Schulungen 
- Elektrokardiogramm 
- Ergometrie  
- Langzeit-EKG 
- Langzeitblutdruckmessung 
- spirometrische Untersuchungen der Lungenfunktion 
- Ultraschalluntersuchungen des Abdomens und Retroperitoneums einschließlich 

Urogenitalorgane 
- Ultraschalluntersuchungen der Schilddrüse 
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- Doppler-Sonographien der Extremitäten versorgenden und der extrakraniellen Hirn 
versorgenden Gefäße 

- Punktions- und Katheterisierungstechniken einschließlich der Gewinnung von 
Untersuchungsmaterial 

- Infusions-, Transfusions- und Blutersatztherapie, enterale und parenterale Ernährung 
- Proktoskopie 
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12.1 Facharzt / Fachärztin für Innere und Allgemeinmedizin1 
(Hausarzt / Hausärztin) 

Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharztkompetenz Innere und Allgemeinmedizin 
(Hausarzt/Hausärztin) nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und 
Weiterbildungsinhalte einschließlich der Inhalte der Basisweiterbildung und des Weiterbildungskurses. 

Weiterbildungszeit: 
60 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, 
davon 

- 36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im Gebiet Innere Medizin und 
Allgemeinmedizin, davon können bis zu 
- 12 Monate in den Gebieten der unmittelbaren Patientenversorgung (auch 3 Monats-

Abschnitte) angerechnet werden, die auch im ambulanten Bereich ableistbar sind 
und 

- 24 Monate Weiterbildung in der ambulanten hausärztlichen Versorgung, davon können 
bis zu 
- 6 Monate in Chirurgie (auch 3 Monats-Abschnitte) angerechnet werden 

und 
- 80 Stunden Kurs-Weiterbildung gemäß § 4 Abs. 8 in Psychosomatischer 

Grundversorgung 
 
  

Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- den Inhalten der Basisweiterbildung 
- der primären Diagnostik, Beratung und Behandlung bei allen auftretenden 

Gesundheitsstörungen und Erkrankungen im unausgelesenen Patientengut 
- der Integration medizinischer, psychischer und sozialer Belange im Krankheitsfall 
- der Langzeit- und familienmedizinischen Betreuung  
- Erkennung und koordinierte Behandlung von Verhaltensauffälligkeiten im Kindes- und 

Jugendalter 
- interdisziplinärer Koordination einschließlich der Einbeziehung weiterer ärztlicher, 

pflegerischer und sozialer Hilfen in Behandlungs- und Betreuungskonzepte, 
insbesondere bei multimorbiden Patienten 

- der Behandlung von Patienten in ihrem familiären Umfeld und häuslichen Milieu, in 
Pflegeeinrichtungen sowie in ihrem weiteren sozialen Umfeld einschließlich der 
Hausbesuchstätigkeit 

- gesundheitsfördernden Maßnahmen, z. B. auch im Rahmen gemeindenaher Projekte 
- Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen 
- der Erkennung von Suchtkrankheiten und Einleitung von spezifischen Maßnahmen 
- der Erkennung, Beurteilung und Behandlung der Auswirkungen von Umwelt und Milieu 

bedingten Schäden einschließlich Arbeitsplatzeinflüssen 
- der Behandlung von Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates unter 

besonderer Berücksichtigung funktioneller Störungen 
- den für die hausärztliche Versorgung erforderlichen Techniken der Wundversorgung und 

der Wundbehandlung, der Inzision, Extraktion, Exstirpation und Probeexzision auch 
unter Anwendung der Lokal- und peripheren Leitungsanästhesie 

 
 
 
 
 
 

                                            
1 vgl. § 21 dieser Weiterbildungsordnung bzw. Art. 3 Abs. 1 Satz 1 
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12.2 Facharzt / Fachärztin für Innere Medizin 
  (Internist / Internistin) 

Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharztkompetenz Innere Medizin nach Ableistung der 
vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte einschließlich der Inhalte der 
Basisweiterbildung. 

Weiterbildungszeit: 
60 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, 
davon 

- 36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im Gebiet Innere Medizin und 
Allgemeinmedizin 
und 

- 24 Monate stationäre Weiterbildung in Innerer Medizin, davon 
  - 6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch während der Basisweiterbildung  
     absolviert werden können 
oder 

- 24 Monate stationäre Weiterbildung in den Facharztkompetenzen 12.2 und/oder 12.3, 
die in mindestens 2 verschiedenen Facharztkompetenzen abgeleistet werden,         
davon 
 - 6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch während der  
   Basisweiterbildung absolviert werden können 

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 2 Facharztkompetenzen aus 12.2 und 12.3 
erworben, so beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 8 Jahre. 

Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- den Inhalten der Basisweiterbildung 
- der Vorbeugung, Erkennung, Beratung und Behandlung bei auftretenden 

Gesundheitsstörungen und Erkrankungen der inneren Organe 
- der Erkennung und konservativen Behandlung der Gefäßkrankheiten einschließlich 

Arterien, Kapillaren, Venen und Lymphgefäße und deren Rehabilitation 
- der Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von Stoffwechselleiden einschließlich des 

metabolischen Syndroms und anderer Diabetes-assoziierter Erkrankungen 
- der Erkennung und Behandlung der Krankheiten der Verdauungsorgane einschließlich 

deren Infektion, z.B. Virushepatitis, bakterielle Infektionen des Intestinaltraktes 
- der Erkennung und Behandlung maligner und nicht maligner Erkrankungen des Blutes, 

der blutbildenden Organe und des lymphatischen Systems 
- der Erkennung und Behandlung von soliden Tumoren 
- der Erkennung sowie konservativen Behandlung von angeborenen und erworbenen 

Erkrankungen des Herzens, des Kreislaufs, der herznahen Gefäße, des Perikards 
- der Erkennung und konservativen Behandlung der akuten und chronischen Nieren- und 

renalen Hochdruckerkrankungen sowie deren Folgeerkrankungen 
- der Erkennung und Behandlung der Erkrankungen der Lunge, der Atemwege, des 

Mediastinums, der Pleura einschließlich schlafbezogener Atemstörungen sowie der 
extrapulmonalen Manifestation pulmonaler Erkrankungen 

- der Erkennung und konservativen Behandlung der rheumatischen Erkrankungen 
einschließlich der entzündlich-rheumatischen Systemerkrankungen wie Kollagenosen, 
der Vaskulitiden, der entzündlichen Muskelerkrankungen und Osteopathien 

- der interdisziplinären Zusammenarbeit insbesondere bei multimorbiden Patienten mit 
inneren Erkrankungen 

- der interdisziplinären Indikationsstellung zu chirurgischen, strahlentherapeutischen und 
nuklearmedizinischen Maßnahmen 

- den gebietsbezogenen Infektionskrankheiten einschließlich der Tuberkulose 
- den gebietsbezogenen Ernährungsberatung und Diätetik einschließlich enteraler und 

parenteraler Ernährung 
- der Indikationsstellung, Mitwirkung, Fortführung und Überwachung der 

gebietsbezogenen Tumortherapie 
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- der Symptomatologie und funktionellen Bedeutung von Altersveränderungen sowie 
Erkrankungen und Behinderungen des höheren Lebensalters und deren Therapie 

- den geriatrisch diagnostischen Verfahren zur Erfassung organbezogener und 
übergreifender motorischer, emotioneller und kognitiver Funktionseinschränkungen 

- der Behandlung schwerstkranker und sterbender Patienten einschließlich 
palliativmedizinischer Maßnahmen 

- der intensivmedizinischen Basisversorgung 
Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 

- Echokardiographien sowie Doppler-/Duplex-Untersuchungen des Herzens und der 
herznahen Gefäße  

- Mitwirkung bei Bronchoskopien einschließlich broncho-alveolärer Lavage 
- Ösophago-Gastro-Duodenoskopien einschließlich interventioneller Notfall-Maßnahmen 

und perkutaner endoskopischer Gastrostomie (PEG) 
- untere Intestinoskopien einschließlich endoskopischer Blutstillung, davon Proktoskopien 
- Therapie vital bedrohlicher Zustände, Aufrechterhaltung und Wiederherstellung 

bedrohter Vitalfunktionen mit den Methoden der Notfall- und Intensivmedizin 
einschließlich Intubation, Beatmungsbehandlung sowie Entwöhnung von der Beatmung 
einschließlich nichtinvasiver Beatmungstechniken, hämodynamisches Monitoring, 
Schockbehandlung, Schaffung zentraler Zugänge, Defibrillation, 
Schrittmacherbehandlung 

- Selbstständige Durchführung von Punktionen, z. B. an Blase, Pleura, Bauchhöhle, 
Lipuorraum, Leber, Knochenmark einschließlich Knochenstanzen 
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12.3.1 Facharzt / Fachärztin für Innere Medizin und Angiologie 
(Internist und Angiologe / Internistin und Angiologin) 

Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharztkompetenz Innere Medizin und Angiologie nach 
Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte einschließlich der 
Inhalte der Basisweiterbildung. 

Weiterbildungszeit: 
72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, 
davon 

- 36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im Gebiet Innere Medizin und 
Allgemeinmedizin 
und 

- 36 Monate Weiterbildung in Angiologie, davon 
- 6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch während der Basisweiterbildung 

absolviert werden können 
- können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich abgeleistet werden 

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 2 Facharztkompetenzen aus 12.2 und 12.3 
erworben, so beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 8 Jahre. 

Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- den Inhalten der Basisweiterbildung 
- der Erkennung und konservativen Behandlung der Gefäßkrankheiten einschließlich 

Arterien, Kapillaren, Venen und Lymphgefäße sowie in der Mitwirkung bei 
interventionellen Eingriffen und der Rehabilitation 

- der physikalischen und medikamentösen Therapie einschließlich hämodiluierender und 
thrombolytischer Verfahren 

- der lokalen Behandlung ischämisch und venös bedingter Gewebedefekte 
- der Behandlung peripherer Lymphgefäßkrankheiten 
- Mitwirkung und Beurteilung therapeutischer Katheterinterventionen, 

z. B. Intraarterielle Lyse, PTA, Stentimplantationen, Atherektomie, interventionelle 
Trombembolektomie, Brachytherapie 

- der Beurteilung von Röntgenbefunden bei Angiographien (Arteriographie, 
Phlebographie, Lymphographie) 

- der interdisziplinären Indikationsstellung zu operativen Eingriffen an den Gefäßen, der 
präoperativen Abklärung und der postoperativen Nachbetreuung 

- der intensivmedizinischen Basisversorgung 
Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 

- den invasiven und nichtinvasiven Funktionsuntersuchungen, einschließlich 
- Messungen des systolischen Blutdruckes peripherer Arterien 
- Oszillographien/Rheographien 
- Kapillaroskopien 
- transcutanen Sauerstoffdruckmessungen 
- Venenverschlußplethysmographien 
- Phlebodynamometrien 
- rheologische Untersuchungsmethoden 
- ergometrische Verfahren zur Gehstreckenbestimmung 

- Doppler-/ Duplex-Untersuchungen der 
- Extremitäten versorgenden Arterien, 
- Extremitäten versorgenden Venen, 
- abdominellen und retroperitonealen Gefäße, 
- extracraniellen hirnzuführenden Gefäße, 
- intrakraniellen Gefäße 

- Sklerosierung oberflächlicher Varizen 
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12.3.2 Facharzt / Fachärztin für Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie  
(Internist und Endokrinologe und Diabetologe / Internistin und Endokrinologin und Diabetologin) 

Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharztkompetenz Innere Medizin und Endokrinologie 
und Diabetologie nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und 
Weiterbildungsinhalte einschließlich der Inhalte der Basisweiterbildung. 

Weiterbildungszeit: 
72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, 
davon 

- 36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im Gebiet Innere Medizin und 
Allgemeinmedizin 
und 

- 36 Monate Weiterbildung in Endokrinologie und Diabetologie, davon 
- 6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch während der Basisweiterbildung 

absolviert werden können 
- 6 Monate in einem endokrinologischen Labor 
- können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich abgeleistet werden 

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 2 Facharztkompetenzen aus 12.2. und 12.3 
erworben, so beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 8 Jahre. 
 

Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- den Inhalten der Basisweiterbildung 
- der Vorbeugung, Erkennung und Behandlung endokriner Erkrankungen der 

hormonbildenden Drüsen 
- des endokrinen Pankreas, insbesondere des Diabetes mellitus gemäß Zusatz-

Weiterbildung, 
- sämtlicher hormonbildender, orthotop oder heterotop gelegener Drüsen, Tumoren 

oder paraneoplastischer Hormonproduktionsstellen 
- der Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von Stoffwechselleiden einschließlich des 

metabolischen Syndroms 
- Diabetes-assoziierten Erkrankungen wie arterielle Hypertonie, koronare Herzerkrankung, 

Fettstoffwechselstörung 
- der Behandlung der sekundären Diabetesformen und des Diabetes mellitus in der 

Gravidität 
- der Früherkennung, Behandlung und Vorbeugung von Diabeteskomplikationen 

einschließlich des diabetischen Fußsyndroms 
- der Insulinbehandlung einschließlich der Insulinpumpenbehandlung 
- der Ernährungsberatung und Diätetik bei Stoffwechsel- und endokrinen Erkrankungen 
- der Indikationsstellung, Methodik, Durchführung und Einordnung der 

Laboruntersuchungen von Hormon-, Diabetes- und stoffwechselspezifischen Parametern 
einschließlich deren Vorstufen, Abbauprodukten sowie Antikörpern  

- der Erkennung und Behandlung andrologischer Krankheitsbilder 
- strukturierten Schulungskursen für Typ 1- und Typ 2-Diabetiker mit und ohne 

Komplikationen, für schwangere Diabetikerinnen sowie Schulungen zur 
Hypoglykämiewahrnehmung 

- der Berufswahl- und Familienberatung bei endokrinen Erkrankungen  
- der Indikationsstellung und Bewertung nuklearmedizinischer in-vivo Untersuchungen 

endokriner Organe 
- der interdisziplinären Indikationsstellung zu chirurgischen, strahlentherapeutischen und 

nuklearmedizinischen Behandlungsverfahren 
- der intensivmedizinischen Basisversorgung 

Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 
- Ultraschalluntersuchungen einschließlich Duplex-Sonographien an endokrinen Organen 

sowie Feinnadelpunktionen 
- endokrinologische Labordiagnostik 
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- Osteodensitometrie 
- Belastungsteste einschließlich Stimulations- und Suppressionsteste 
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12.3.3 Facharzt / Fachärztin für Innere Medizin und Gastroenterologie  
(Internist und Gastroenterologe / Internistin und Gastroenterologin) 

Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharztkompetenz Innere Medizin und Gastroenterologie 
nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte einschließlich 
der Inhalte der Basisweiterbildung. 
Weiterbildungszeit: 
72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, 
davon 

- 36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im Gebiet Innere Medizin und 
Allgemeinmedizin 
und 

- 36 Monate Weiterbildung in Gastroenterologie, davon  
- 6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch während der Basisweiterbildung 

absolviert werden können 
- können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich abgeleistet werden 

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 2 Facharztkompetenzen aus 12.2. und 12.3 
erworben, so beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 8 Jahre. 
 
Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- den Inhalten der Basisweiterbildung 
- der Erkennung und Behandlung der Krankheiten der Verdauungsorgane einschließlich 

Leber und Pankreas sowie der facharztbezogenen Infektionskrankheiten, 
z. B. Virushepatitis, bakterielle Infektionen des Intestinaltraktes 

- der Endoskopie einschließlich interventioneller Verfahren 
- der Ernährungsberatung und Diätetik bei Erkrankungen der Verdauungsorgane 

einschließlich enteraler und parenteraler Ernährung 
- der gebietsbezogenen medikamentösen Tumortherapie als integraler Bestandteil der 

Gastroenterologie 
- der Indikationsstellung, Durchführung und Überwachung der zytostatischen, 

immunmodulatorischen, antihormonellen sowie supportiven Therapie bei soliden 
Tumorerkrankungen in der Gastroenterologie einschließlich der Beherrschung 
auftretender Komplikationen 

- der Mitwirkung bei interdisziplinären interventionellen Verfahren, z. B. radiologische und 
kombiniert radiologisch-endoskopische Verfahren wie transjuguläre Leberpunktion, 
transjugulärer portosystemischer Shunt (TIPSS), perkutane transhepatische 
Cholangiographie (PTC) und Drainage (PTC-D), PTC-D im Rendez-vous-Verfahren mit 
ERCP 

- der Mitwirkung bei chirurgisch-endoskopischen Rendez-vous-Verfahren 
- der Mitwirkung bei der Auswertung der schwerpunktbezogenen MRT (MRCP) 
- den endosonographischen Untersuchungen (EUS) des Verdauungstraktes 
- der interdisziplinären Indikationsstellung zu chirurgischen, strahlentherapeutischen und 

nuklearmedizinischen Behandlungsverfahren 
- der Erkennung proktologischer Erkrankungen und der Indikationsstellung zur 

weiterführenden Behandlung 
- der intensivmedizinischen Basisversorgung 

Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 
- Duplex-Sonographien der abdominellen und retroperitonealen Gefäße 
- Ösophago-Gastro-Duodenoskopie einschließlich interventioneller Maßnahmen, 

z. B. Blutstillung, Varizensklerosierung, perkutane-endoskopische Gastrostomie, 
Mukosaresektion 

- endoskopisch retrograde Cholangiopankreatikographie einschließlich Papillotomie, 
Steinextraktionen und Endoprothesenimplantation sowie radiologischer Interpretation 

- Intestinoskopie 
- Koloskopie einschließlich koloskopischer Polypektomie/Mukosektomie 
- Prokto-/ Rekto-/ Sigmoidoskopie einschließlich therapeutischer Eingriffe 
- interventionelle Maßnahmen im oberen und unteren Verdauungstrakt einschließlich 
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endoskopische Blutstillung, Varizentherapie, Thermo- und Laserkoagulation, Stent- und 
Endoprothesenimplantation, Polypektomie 

- Mitwirkung bei Laparoskopien einschließlich Minilaparoskopien 
- Leberpunktionen 
- sonographisch gesteuerte interventionelle Verfahren an gastrointestinalen Organen 
- manometrische Untersuchungen des oberen und unteren Verdauungstraktes 
- Funktionsprüfungen, z. B. Langzeit-pH-Metrie des Ösophagus, H2-Atemteste, 

C13-Atemteste 
- mikroskopischer Nachweis von Protozoen (Lamblien, Amöben) oder 

Würmern/Wurmeiern im Stuhl oder Duodenalsaft 
- abgeschlossene und dokumentierte zytostatische Therapien 
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12.3.4 Facharzt / Fachärztin für Innere Medizin und Geriatrie  
(Internist und Geriater / Internistin und Geriaterin) 

Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharztkompetenz Innere Medizin und Geriatrie nach 
Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte, einschließlich der 
Inhalte der Basisweiterbildung. 

Weiterbildungszeit: 
72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, 
davon 

- 36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im Gebiet Innere Medizin und 
Allgemeinmedizin 
und 

- 36 Monate Weiterbildung in Geriatrie, davon 
- 6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch während der Basisweiterbildung 

absolviert werden können 
- können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich abgeleistet werden 

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 2 Facharztkompetenzen aus 12.2. und 12.3 
erworben, so beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 8 Jahre. 

Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- den Inhalten der Basisweiterbildung 
- der Gerontologie (Demographie, Epidemiologie, Physiologie des Alterns) 
- der Ätiologie, der Pathogenese, der Pathophysiologie und der Symptomatologie von 

Erkrankungen und Behinderungen des höheren Lebensalters, einschließlich dementieller 
Abbauprozesse 

- der Akut- und Intensivmedizin bei geriatrischen Patienten unter besonderer 
Berücksichtigung von Multimorbidität, Prognose und erreichbarer Lebensqualität 

- der Indikationsstellung zu invasiven und nichtinvasiven Maßnahmen unter 
Berücksichtigung der komplexen Gesamtsituation, der Prognose, der 
Therapiekonsequenzen und der erreichbaren Lebensqualität 

- den Besonderheiten der Arzneimitteltherapie im höheren Lebensalter 
- der altersadäquaten Ernährung, Flüssigkeitszufuhr und Diätetik, einschließlich der 

Ernährungsberatung 
- den speziellen geriatrisch relevanten diagnostischen Verfahren, der Einschätzung aller 

relevanten Problembereiche (geriatrisches Assessment) und der Beurteilung der 
physischen und psychischen (vor allem auch kognitiven) Funktionseinschränkungen 

- den speziellen geriatrischen Therapien von körperlichen und seelischen Erkrankungen 
im biologisch fortgeschrittenen Lebensalter, der geriatrischen Rehabilitation 
(einschließlich geriatrischer Frührehabilitation) sowie der prothetischen Versorgung, der 
Hilfsmittelversorgung und Wohnraumanpassung 

- der Behandlung der geriatrischen Syndrome 
- physiotherapeutischen, ergotherapeutischen, sprachtherapeutischen und 

psychologischen Therapiekonzepten und speziellen pflegerischen Maßnahmen in der 
Geriatrie 

- dem Einsatz von Maßnahmen zur Sekundärprävention  
- Palliativmedizin bei geriatrischen Patienten im Rahmen des Gesamtkonzeptes 
- der besonderen Problematik der Langzeitbehandlung bei chronischen Krankheiten unter 

spezieller Berücksichtigung der Patientenführung und des Kompetenzerhaltes 
- sozialmedizinischen Aspekten des alten Menschen vorrangig mit dem Ziel der 

Reintegration in die häusliche Umgebung 
Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 

- Durchführung des multidimensionalen geriatrischen Assessments, einschließlich des 
Einsatzes standardisierter Verfahren und Leitung des therapeutischen Teams 

- Durchführung und Dokumentation der Diagnostik und der komplexen Therapie von 
Patienten im biologisch fortgeschrittenen Lebensalter einschließlich der Akutmedizin, der 
Rehabilitation, der Prävention und ggf. palliativer Verfahren 
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- Mitwirkung bei Ösophago-Gastro-Duodenoskopien, einschließlich der Anlage von 
perkutanen endoskopischen Gastrostomien (PEG) 

- Prokto-/Rekto-/Sigmoidoskopien 
- Mitwirkung bei der Dysphagie-Diagnostik (z.B. fiberendoskopische Laryngoskopie oder 

radiologische Verfahren) 
- Einschätzung und Behandlung chronischer Wunden 
- Mitwirkung bei und Anlage von suprapubischen Harnableitungen 
- Echokardiographien 
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12.3.5 Facharzt / Fachärztin für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie 
(Internist und Hämatologe und Onkologe / Internistin und Hämatologin und Onkologin) 

Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharztkompetenz Innere Medizin und Hämatologie und 
Onkologie nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte 
einschließlich der Inhalte der Basisweiterbildung. 

Weiterbildungszeit: 
72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, 
davon 

- 36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im Gebiet Innere Medizin und 
Allgemeinmedizin 
und 

- 36 Monate Weiterbildung in Hämatologie und Onkologie, davon  
- 6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch während der Basisweiterbildung 

absolviert werden können 
- 6 Monate in einem hämatologisch-onkologischen Labor 
- können einschließlich des Weiterbildungsabschnitts in einem hämatologisch-

onkologischen Labor bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich abgeleistet werden 

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 2 Facharztkompetenzen aus 12.2. und 12.3 
erworben, so beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 8 Jahre. 
 

Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- den Inhalten der Basisweiterbildung 
- der Erkennung, Stadieneinteilung und systemische – insbesondere 

chemotherapeutische - Behandlung der Erkrankungen des Blutes, der blutbildenden 
Organe und des lymphatischen Systems einschließlich der hämatologischen Neoplasien 
und der soliden Tumoren 

- der Erkennung, Klassifikation und Behandlung  humoraler und zellulärer Immundefekte, 
hämorrhagischer Diathesen und Hyperkoagulopathien  

- der Indikationsstellung, Methodik, Durchführung und Bewertung spezieller 
Laboruntersuchungen einschließlich Funktionsprüfungen des peripheren Blutes, des 
Knochenmarks, anderer Körperflüssigkeiten sowie zytologischer Feinnadelaspirate  

- hämostaseologischen Untersuchungen und Beratungen einschließlich der Beurteilung 
der Blutungs- und Thromboemboliegefährdung 

- der Behandlung angeborener oder erworbener hämorrhagischer Diathesen 
- der zytostatischen, immunmodulatorischen und hormonellen Behandlung bei soliden 

Tumorerkrankungen und hämatologischen Neoplasien einschließlich der 
Hochdosistherapie sowie der Durchführung und Überwachung von zellulären und 
immunologischen Therapieverfahren im Rahmen adjuvanter, kurativer und palliativer 
Indikationsstellung einschließlich Schmerztherapie und supportiver Maßnahmen 

- der Ernährungsberatung und Diätetik einschließlich enteraler und parenteraler 
Ernährung 

- der Beurteilung des Therapieerfolges nach internationalen Remissionskriterien für 
Hämoblastosen und soliden Tumoren 

- der interdisziplinären Indikationsstellung zu chirurgischen, strahlentherapeutischen und 
nuklearmedizinischen Behandlungsverfahren sowie deren prognostischer Beurteilung 

- der intensivmedizinischen Basisversorgung 
Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 

- morphologische, zytochemische und immunologische Zelldifferenzierung und 
Zellzählung 

- hämatologisch-onkologische Labordiagnostik 
- mikroskopische Untersuchung eines Präparates nach differenzierender Färbung 

einschließlich des Ausstrichs, Tupf- und Quetschpräparates des Knochenmarks 
- sonographische Untersuchungen bei hämatologisch-onkologischen Erkrankungen 
- Knochenmarkpunktionen 
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- Blutausstriche 
- Stanzbiopsien des Knochenmarks 
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12.3.6 Facharzt / Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie 
(Internist und Kardiologe / Internistin und Kardiologin) 

Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharztkompetenz Innere Medizin und Kardiologie nach 
Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte einschließlich der 
Inhalte der Basisweiterbildung. 

Weiterbildungszeit: 
72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, 
davon 

- 36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im Gebiet Innere Medizin und 
Allgemeinmedizin 
und 

- 36 Monate Weiterbildung in Kardiologie, davon  
- 6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch während der Basisweiterbildung 

absolviert werden können  
- können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich abgeleistet werden 

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 2 Facharztkompetenzen aus 12.2. und 12.3 
erworben, so beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 8 Jahre. 
 

Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- den Inhalten der Basisweiterbildung 
- der Erkennung sowie konservativen und interventionellen Behandlung von angeborenen 

und erworbenen Erkrankungen des Herzens, des Kreislaufs, der herznahen Gefäße, des 
Perikards 

- Beratung und Führung von Herz- Kreislaufpatienten in der Rehabilitation sowie ihre 
sozialmedizinische Beurteilung hinsichtlich beruflicher Belastbarkeit 

- der Durchführung und Beurteilung diagnostischer Herzkatheteruntersuchungen 
- der Mitwirkung und Beurteilung therapeutischer Koronarinterventionen (z. B. PTCA, 

Stentimplantationen, Atherektomie, Rotablation, Brachytherapie) 
- der Durchleuchtung, Aufnahmetechnik und Beurteilung von Röntgenbefunden bei 

Angiokardiographien und Koronarangiographien 
- der Beurteilung von Valvuloplastien und interventionellen Therapien von erworbenen und 

kongenitalen Erkrankungen des Herzens und der herznahen Venen 
- der medikamentösen und apparativen antiarrhythmischen Therapie einschließlich 

Defibrillation 
- der Schrittmachertherapie und -nachsorge 
- der Indikationsstellung und Nachsorge von Kardioverter-Defibrillatoren und Ablationen 

zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen 
- der Indikationsstellung, der Beurteilung und der Mitwirkung bei MRT-Untersuchungen 

des Herzens und der herznahen Gefäße 
- der interdisziplinären Indikationsstellung und Beurteilung nuklearmedizinischer 

Untersuchungen sowie chirurgischer Behandlungsverfahren 
- der intensivmedizinischen Basisversorgung 

Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 
- Echokardiographie einschließlich Stressechokardiographie und 

Echokontrastuntersuchung sowie Doppler- / Duplex-Untersuchungen des Herzens, der 
herznahen Venen 

- transoesophageale Echokardiographie 
- Rechtsherzkatheteruntersuchungen gegebenenfalls einschließlich Belastung 
- Spiro-Ergometrie 
- Linksherzkatheteruntersuchungen einschließlich der dazugehörigen Linksherz- 

Angiokardiographien und Koronarangiographien 
- Langzeituntersuchungsverfahren,  

z. B. ST-Segmentanalysen, Herzfrequenzvariabilität, Spätpotentiale 
- Applikation von Schrittmachersonden 
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- Schrittmacherkontrollen 
- Kontrollen von internen Cardiovertern bzw. Defibrillatoren (ICD) 
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12.3.7 Facharzt / Fachärztin für Innere Medizin und Nephrologie 
(Internist und Nephrologe / Internistin und Nephrologin) 

Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharztkompetenz Innere Medizin und Nephrologie nach 
Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte einschließlich der 
Inhalte der Basisweiterbildung. 

Weiterbildungszeit: 
72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, 
davon 

- 36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im Gebiet Innere Medizin und 
Allgemeinmedizin 
und 

- 36 Monate Weiterbildung in Nephrologie, davon  
- 6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch während der Basisweiterbildung 

absolviert werden können 
- 6 Monate in der Dialyse 
- können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich abgeleistet werden 

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 2 Facharztkompetenzen aus 12.2. und 12.3 
erworben, so beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 8 Jahre. 
 

Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- den Inhalten der Basisweiterbildung 
- der Erkennung und konservativen Behandlung der akuten und chronischen Nieren- und 

renalen Hochdruckerkrankungen sowie deren Folgeerkrankungen 
- der Betreuung von Patienten mit Nierenersatztherapie 
- den Dialyseverfahren und analogen Verfahren bei akutem Nierenversagen und 

chronischer Niereninsuffizienz sowie bei gestörter Plasmaproteinzusammensetzung und 
Vergiftungen einschließlich extrakorporale Eliminationsverfahren und Peritonealdialyse 

- der Indikationsstellung und Mitwirkung bei Nierenbiopsien sowie Einordnung des 
Befundes in das Krankheitsbild 

- der Indikationsstellung zu interventionellen Eingriffen bei Nierenarterienstenose und 
Störungen des Harnabflusses einschließlich Nierensteinen 

- der interdisziplinären Indikationsstellung nuklearmedizinischer Untersuchungen sowie 
chirurgischer und strahlentherapeutischer Behandlungsverfahren einschließlich 
Nierentransplantation 

- der Betreuung von Patienten vor und nach Nierentransplantation 
- der Ernährungsberatung und Diätetik bei Nierenerkrankungen 
- der intensivmedizinischen Basisversorgung 

Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 
- Hämodialysen oder analoge Verfahren 
- Doppler- / Duplex-Untersuchungen der Nierengefäße einschließlich bei transplantierten 

Nieren 
- Mikroskopien des Urins einschließlich Quantifizierung und Differenzierung der Zellen 
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12.3.8 Facharzt / Fachärztin für Innere Medizin und Pneumologie 
(Internist und Pneumologe / Internistin und Pneumologin) 

Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharztkompetenz Innere Medizin und Pneumologie 
nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte einschließlich 
der Inhalte der Basisweiterbildung. 

Weiterbildungszeit: 
72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, 
davon 

- 36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im Gebiet Innere Medizin und 
Allgemeinmedizin  
und 

- 36 Monate Weiterbildung in Pneumologie, davon  
- 6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch während der Basisweiterbildung 

absolviert werden können 
- können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich abgeleistet werden 

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 2 Facharztkompetenzen aus 12.2. und 12.3 
erworben, so beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 8 Jahre. 

Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- den Inhalten der Basisweiterbildung 
- der Erkennung und Behandlung der Erkrankungen der Lunge, der Atemwege, des 

Mediastinums, der Pleura sowie der extrapulmonalen Manifestationen pulmonaler 
Erkrankungen 

- der Patientenschulung einschließlich der Tabakentwöhnung 
- den Krankheiten durch inhalative Umwelt-Noxen und durch Arbeitsplatzeinflüsse 
- den Grundlagen schlafbezogener Atemstörungen 
- der gebietsbezogenen medikamentösen Tumortherapie als integraler Bestandteil der 

Pneumologie 
- der Indikationsstellung, Durchführung und Überwachung der zytostatischen, 

immunmodulatorischen, antihormonellen sowie supportiven Therapie bei soliden 
Tumorerkrankungen in der Pneumologie einschließlich der Beherrschung auftretender 
Komplikationen 

- den heriditären Erkrankungen der Atmungsorgane 
- den infektiologischen Erkrankungen der Atmungsorgane einschließlich Tuberkulose 
- der Erkennung und Behandlung gebietsbezogener allergischer Erkrankungen 
- der interdisziplinären Indikationsstellung zu chirurgischen, strahlentherapeutischen und 

nuklearmedizinischen Behandlungsverfahren 
- der intensivmedizinischen Basisversorgung 

Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 
- sonographische Diagnostik des rechten Herzens und des Lungenkreislaufes sowie 

transoesophageale Untersuchungen des Mediastinums 
- Fiberbronchoskopie einschließlich broncho-alveolärer Lavage 
- Mitwirkung bei Thorakoskopien und bei Bronchoskopien mit starrem Instrumentarium bei 

interventionellen Verfahren 
- Funktionsuntersuchungen der Atmungsorgane, wie 

- Ganzkörperplethysmographien  
- Bestimmungen des CO-Transfer-Faktors 
- Untersuchungen von Atempump-Funktion und Atemmechanik 

- Spiro-Ergometrie 
- Untersuchungen des Lungenkreislaufs einschließlich Rechtsherzkatheter 
- Sauerstofflangzeittherapie und Beatmungstherapie einschließlich der Heimbeatmung 
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12.3.9 Facharzt / Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie 
(Internist und Rheumatologe / Internistin und Rheumatologin) 

Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharztkompetenz Innere Medizin und Rheumatologie 
nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte einschließlich 
der Inhalte der Basisweiterbildung. 

Weiterbildungszeit: 
72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, 
davon 

- 36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im Gebiet Innere Medizin und 
Allgemeinmedizin 
und 

- 36 Monate Weiterbildung in Rheumatologie, davon 
- 6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch während der Basisweiterbildung 

absolviert werden können 
- 6 Monate in einem rheumatologisch-immunologischen Labor 
- können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich abgeleistet werden 

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 2 Facharztkompetenzen aus 12.2. und 12.3 
erworben, so beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 8 Jahre. 

Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- den Inhalten der Basisweiterbildung 
- der Erkennung und konservativen Behandlung der rheumatischen Erkrankungen 

einschließlich der entzündlich-rheumatischen Systemerkrankungen wie Kollagenosen, 
der Vaskulitiden, der entzündlichen Muskelerkrankungen und Osteopathien 

- der Verordnung und Funktionsüberprüfung von Orthesen und Hilfsmitteln bei 
rheumatischen Erkrankungen 

- der Indikationsstellung radiologischer Untersuchungen und Einordnung der Befunde in 
das Krankheitsbild 

- der Indikationsstellung, Methodik, Durchführung und Einordnung der 
Laboruntersuchungen von immunologischen Parametern in das Krankheitsbild 

- der interdisziplinären Indikationsstellung zu chirurgischen, strahlentherapeutischen und 
nuklearmedizinischen Behandlungsverfahren 

- der intensivmedizinischen Basisversorgung 
Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 

- Sonographien des Bewegungsapparates einschließlich Arthrosonographien 
- lokale und intraartikuläre Punktionen und Injektionsbehandlungen 
- mikroskopische Differenzierung eines Ausstrichs, Tupf- und Quetschpräpartes von 

Organpunktaten einschließlich Untersuchung nach differenzierender Färbung und 
Zellzählung 

- rheumatologisch-immunologische Labordiagnostik einschließlich Synovialanalyse 
- Kapillarmikroskopie 
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Übergangsbestimmungen: 
 
Kammerangehörige, die bei In-Kraft-Treten dieser Weiterbildungsordnung eine Weiterbildung im 
Gebiet Innere Medizin oder im Gebiet Allgemeinmedizin begonnen haben, können diese gemäß § 20 
Abs. 4 innerhalb einer Frist von 7 Jahren nach den Bestimmungen der bisherigen 
Weiterbildungsordnung abschließen. 
 
Kammerangehörige, die bei In-Kraft-Treten dieser Weiterbildungsordnung nach Facharztanerkennung 
ihre Weiterbildung in einem Schwerpunkt der Inneren Medizin begonnen haben, können diese gemäß 
§ 20 Abs. 5 in einer Frist von 3 Jahren abschließen.  
 
Kammerangehörige, die Facharzt für Allgemeinmedizin sind, können die Anerkennung der neuen 
Bezeichnung beantragen, wenn sie mindestens 24 Monate Weiterbildung im Gebiet Innere Medizin 
oder mindestens 5 Jahre hauptberufliche hausärztliche Tätigkeit in eigener Praxis nachweisen. 
 
Kammerangehörige, die Facharzt für Innere Medizin sind, können die Anerkennung der neuen 
Bezeichnung beantragen, wenn sie mindestens 5 Jahre hauptberufliche hausärztliche Tätigkeit in 
eigener Praxis nachweisen. 
 
Kammerangehörige, die den Titel „Praktischer Arzt“ führen und in eigener Praxis tätig sind, können die 
Anerkennung der neuen Bezeichnung beantragen, wenn sie mindestens 8 Jahre hauptberufliche 
hausärztliche Tätigkeit in eigener Praxis nachweisen. 
 
Für Anträge auf Zulassung zur Prüfung nach den drei letzten Absätzen gilt eine Frist von 7 Jahren 
nach In-Kraft-Treten dieser Weiterbildungsordnung. Auf das Anerkennungsverfahren finden die §§ 12 
bis 16 dieser Weiterbildungsordnung Anwendung. 
 
Kammerangehörige, die eine Schwerpunktbezeichnung im Gebiet Innere Medizin besitzen, sind 
berechtigt, stattdessen die entsprechende Facharztbezeichnung nach der Weiterbildungsordnung zu 
führen. 
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e) 14. Gebiet Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie wird wie folgt 
geändert: 
 
Im Absatz Weiterbildungsinhalt werden  
- unter dem Kapitel „Strukturierte Weiterbildung im speziellen Psychotherapie-Teil“ im 
sechsten Spiegelstrich nach dem Wort „Stunde“ die Worte 
„entweder in Verhaltenstherapie oder tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie 
bzw.“ eingefügt, 
- unter dem Kapitel „Selbsterfahrung“ nach dem Wort „Gruppenselbsterfahrung“ die 
Worte 
„entweder in Verhaltenstherapie oder tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie 
bzw.“ eingefügt  
sowie am Ende der Satz 
„Die Selbsterfahrung muss im gleichen Verfahren erfolgen, in welchem auch die 240 
Psychotherapiestunden geleistet werden.“ angefügt. 
 
f) 26. Gebiet Psychiatrie und Psychotherapie wird wie folgt geändert: 
 
Im Absatz Weiterbildungsinhalt werden 
- unter dem Kapitel „Strukturierte Weiterbildung im speziellen Psychotherapie-Teil“ im 
fünften Spiegelstrich nach dem Wort „Stunde“ die Worte  
„entweder in  Verhaltenstherapie oder tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie 
bzw.“ eingefügt, 
- unter dem Kapitel „Selbsterfahrung“, erster Spiegelstrich, nach dem Wort 
„Gruppenselbsterfahrung“ die Worte 
„entweder in Verhaltenstherapie oder tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie 
bzw.“ eingefügt  
sowie am Ende der Satz  
„Die Selbsterfahrung muss im gleichen Verfahren erfolgen, in welchem auch die 240 
Psychotherapiestunden geleistet werden.“ angefügt. 
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6.) Abschnitt C Zusatz-Weiterbildungen wird wie folgt geändert: 
 
a) In Andrologie wird im Absatz Voraussetzung zum Erwerb der Bezeichnung und im 
Absatz Weiterbildungszeit jeweils das Wort „Schwerpunkt“ gestrichen. 
 
b) In Betriebsmedizin werden  
- im Absatz Weiterbildungszeit im ersten Spiegelstrich nach dem Wort „Monate“ die 
Worte „im Gebiet“ eingefügt und 
- im Absatz Weiterbildungsinhalt im dreizehnten Spiegelstrich das Wort „allgemeinen“ 
ersatzlos gestrichen.  
 
c) In Diabetologie wird im ersten Satz das Wort „Schwerpunktweiterbildung“ durch 
die Worte „Schwerpunkt- bzw. Facharztweiterbildung“ ersetzt. 
 
d) In Hämostaseologie wird im Absatz Weiterbildungszeit der Spiegelstrich wie folgt 
gefasst: 
„6 Monate in Innere Medizin, Innere Medizin und Angiologie, Innere Medizin und 
Hämatologie und Onkologie oder Transfusionsmedizin abgeleistet werden“ 
 
e) In Kardiale Magnetresonanztomographie/Kardio-MRT wird im Absatz 
Voraussetzung zum Erwerb der Bezeichnung das Wort „Schwerpunkt“ vor dem Wort 
„Kardiologie“ gestrichen. 
 
f) In Medikamentöse Tumortherapie wird  
- der Satz nach der Überschrift wie folgt gefasst: 
„Die Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Medikamentöse Tumortherapie sind integraler 
Bestandteil der Facharztweiterbildung in Strahlentherapie, der Schwerpunkt- bzw. 
Facharztweiterbildungen in Gynäkologische Onkologie, Innere Medizin und 
Gastroenterologie, Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie, Innere Medizin 
und Pneumologie sowie Kinder-Hämatologie und -Onkologie.“ 
- im Absatz Voraussetzung zum Erwerb der Bezeichnung das Wort 
Schwerpunktbezeichnung durch die Worte „Schwerpunkt- bzw. 
Facharztbezeichnung“ ersetzt. 
 
g) In Proktologie werden im Absatz Voraussetzung zum Erwerb der Bezeichnung und 
im Absatz Weiterbildungszeit jeweils nach dem Wort „Allgemeinmedizin,“ die Worte 
„Innere Medizin,“ eingefügt und das Wort „Schwerpunkt“ vor dem Wort 
„Gastroenterologie“ gestrichen. 
 
h) Die Zusatzbezeichnung Psychotherapie-fachgebunden wird wie folgt neu gefasst: 
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Psychotherapie – fachgebunden –  
Die Inhalte der Zusatz-Weiterbildung fachgebundene Psychotherapie sind integraler Bestandteil der 
Weiterbildung zum Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Psychiatrie und 
Psychotherapie und Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. 

Definition: 
Die Zusatz-Weiterbildung fachgebundene Psychotherapie umfasst in Ergänzung zu einer 
Facharztkompetenz die Vorbeugung, Erkennung und psychotherapeutische indikationsbezogene 
Behandlung von Erkrankungen des jeweiligen Gebietes, die durch psychosoziale Faktoren und 
Belastungsreaktionen mit bedingt sind. 

Weiterbildungsziel: 
Ziel der Zusatz-Weiterbildung ist die Erlangung der fachlichen Kompetenz in fachgebundener 
Psychotherapie nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeit und Weiterbildungsinhalte 
sowie der Weiterbildungskurse. 

Voraussetzung zum Erwerb der Bezeichnung: 
Facharztanerkennung 

Weiterbildungszeit: 
Die Weiterbildungszeit ist unter den Weiterbildungsinhalten aufgeführt. 
Die Weiterbildung findet unter Anleitung eines Weiterbildungsbefugten gemäß § 5 Abs. 1 statt. 

Weiterbildungsinhalt: 
Fachgebundene Erkennung und psychotherapeutische Behandlung gebietsbezogener Erkrankungen 
Die Weiterbildung erfolgt entweder in der Grundorientierung psychodynamisch/tiefenpsychologisch 
fundierter Psychotherapie oder in Verhaltenstherapie. 

Grundorientierung psychodynamische/tiefenpsychologische Psychotherapie: 
Theoretische Weiterbildung 

- 120 Stunden in Entwicklungspsychologie und Persönlichkeitslehre, 
Psychopharmakologie, allgemeine und spezielle Neurosenlehre, Tiefenpsychologie, 
Lernpsychologie, Psychodynamik der Familie und Gruppe, Psychopathologie, 
Grundlagen der psychiatrischen und psychosomatischen Krankheitsbilder, Einführung in 
die Technik der Erstuntersuchung, psychodiagnostische Testverfahren 

- Indikation und Methodik der psychotherapeutischen Verfahren 
- 16 Doppelstunden autogenes Training oder progressive Muskelentspannung oder 

Hypnose 
- 15 Doppel-Stunden Balintgruppenarbeit oder fallbezogene Gruppenarbeit oder 

patientenbezogene Selbsterfahrungsgruppe 
Diagnostik 

- 10 dokumentierte und supervidierte Erstuntersuchungen 
Behandlung 

- 15 Doppelstunden Fallseminar 
- 120 Stunden psychodynamische/tiefenpsychologische supervidierte Psychotherapie, 

davon 3 abgeschlossene Fälle 
Selbsterfahrung 

- 100 Stunden Einzel- bzw. Gruppenselbsterfahrung. Die Selbsterfahrung muss im 
gleichen Verfahren erfolgen, in welchem die Grundorientierung stattfindet.  

Grundorientierung Verhaltenstherapie 
Theoretische Weiterbildung 

- 120 Stunden in psychologischen Grundlagen des Verhaltens und des abweichenden 
Verhaltens, allgemeine und spezielle Neurosenlehre, Lern- und sozialpsychologische 
Entwicklungsmodelle, tiefenpsychologische Entwicklungs- und Persönlichkeitsmodelle, 
systemische Familien- und Gruppenkonzepte, allgemeine und spezielle 
Psychopathologie und Grundlagen der psychiatrischen Krankheitsbilder, Motivations-, 
Verhaltens-, Funktions- und Bedingungsanalysen als Grundlagen für Erstinterview, 
Therapieplanung und -durchführung, Verhaltensdiagnostik einschließlich 
psychodiagnostischer Testverfahren 
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- Indikation und Methodik der psychotherapeutischen Verfahren 
- 16 Doppelstunden autogenes Training oder progressive Muskelentspannung oder 

Hypnose 
- 15 Doppelstunden Balintgruppenarbeit oder patientenbezogene Selbsterfahrungsgruppe 

Diagnostik 
   -      10 dokumentierte und supervidierte Erstuntersuchungen  
Behandlung 

- 15 Doppelstunden Fallseminar 
- 120 Stunden supervidierte Verhaltenstherapie, davon 3 abgeschlossene Fälle 

Selbsterfahrung 
- 100 Stunden Einzel- bzw. Gruppenselbsterfahrungen. Die Selbsterfahrung muss im 

gleichen Verfahren erfolgen, in welchem die Grundorientierung stattfindet. 

Übergangsbestimmungen: 
Kammerangehörige, die bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung keine Facharztbezeichnung 
führen und innerhalb der letzten 5 Jahre regelmäßig in der Psychotherapie ärztlich tätig waren sowie 
die Anforderungen an Weiterbildungszeit und –inhalte erfüllen, können innerhalb von 3 Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung die Zulassung zur Prüfung beantragen. 
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i) In Schlafmedizin werden im Absatz Voraussetzung zum Erwerb der Bezeichnung 
und im Absatz Weiterbildungszeit jeweils nach dem Wort „Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde,“ die Worte „Innere und Allgemeinmedizin, Innere Medizin,“ 
eingefügt sowie das Wort „Schwerpunkt“ vor dem Wort „Pneumologie“ gestrichen. 
 
 

Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt am ersten Tag des Monats nach ihrer Veröffentlichung im 
Ärzteblatt Sachsen-Anhalt in Kraft. 
 
 
 
 
Die Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 21.12.2007 unter dem Aktenzeichen 22-
41007/3 die Genehmigung erteilt. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und im Ärzteblatt Sachsen-Anhalt 
bekannt gemacht. 
 
 
 
Magdeburg, 07.01.2008 
 
 
gez. Dr. med. Henning Friebel 
Präsident 
 
 


